
 

1/49 

 

Politische Gemeinde Maur  
Einladung zur Gemeindeversammlung  

Montag, 9. Dezember  2024, 20.00 Uhr, Gemeindesaal  Looren  

 
  



2/49 

Traktanden  
 
 
Montag, 9. Dezember 2024, 20.00 Uhr, im Gemeindesaal Looren 

 
1. Genehmigung Budget und Steuerfuss 2025 4 

2. ZVV ấ Ausbau Buslinie 706 am Wochenende nach § 20 PVG 44 
 

  



3/49 

Einladung  

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 

Gerne laden wir Sie zu den Gemeindeversammlungen der politischen Gemeinde ein und freuen 
uns, wenn Sie von Ihrem demokratischen Recht zur Mitgestaltung unserer Gemeinde möglichst 

zahlreich Gebrauch machen.  
 
Dabei stehen die Mitglieder des Gemeinderats gerne für allgemeine Fragen oder Anregungen zur 

Verfügung.  
 

Freundliche Grüsse  
 
Gemeinderat  

 
 

Hinweise Aktenauflage  

Beachten Sie bitte die nachfolgenden Anträge und Berichte des Gemeinderats. Die detaillierten 
Akten liegen ab 11. November 2024 während der Öffnungszeiten im Gemeindehaus bei der Abtei-

lung Präsidiales (1. Stock) zur Einsicht auf.  
 

 

Stimmrecht  

In Angelegenheiten der politischen Gemeinde sind alle in Maur niedergelassenen Schweizerinnen 

und Schweizer stimmberechtigt, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben. Die Niederlassung 
beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.  

 
 

Anfragerecht nach § 17 Gemeindegesetz  

Gemäss § 17 des Gemeindegesetzes hat jede stimmberechtigte Person das Recht, eine Anfrage 
an die zuständige Gemeindevorsteherschaft zu stellen, die an der Gemeindeversammlung zu be-

antworten ist. Die Anfrage muss eine Angelegenheit der Gemeinde betreffen und von allgemeinem 
Interesse sein sowie vor der Gemeindeversammlung schriftlich bei der Gemeindevorsteherschaft 

eingereicht werden. Die Anfrage wird dann an der Gemeindeversammlung beantwortet.  
 
Anfragen, die spätestens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung eingereicht werden, 

beantwortet die Gemeindevorsteherschaft der/dem fragestellenden Stimmberechtigten spätestens 
einen Tag vor der Gemeindeversammlung schriftlich. Der Tag, an dem die Gemeindeversammlung 

stattfindet, wird dabei nicht mitgezählt. Massgebend ist das Datum des Eingangs bei der Gemein-
devorsteherschaft.  
 

Der oder die fragestellende Stimmberechtigte hat das Recht auf eine Stellungnahme. Es findet 
keine Beratung und Beschlussfassung über die Antwort statt. Die Gemeindeversammlung kann 

aber beschliessen, dass eine Diskussion stattfindet.   
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1 Genehmigung Budget und Steuerfuss 2025  

1 Antrag des Gemeinderats  

1. Das Budget 2025 wird genehmigt. 
 

2. Der Steuerfuss wird auf 85 % (Vorjahr 85 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festge-
setzt. 

2 Antrag der Rechnungsprüfungskommission  

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2025 geprüft und hat sich zusätzlich anläss-

lich eines Treffens mit dem Leiter Finanzen über die Eckpfeiler und Inhalte des Budget 2025 infor-
miert.   
 

Das Budget 2025 plant mit einem Defizit von 3.56 Mio., was einer starken Verbesserung gegen-
über dem Budget 2024 entspricht, jedoch immer noch negativ ist. Der Cash Flow ist mit 5.1 Mio. 

signifikant unter dem Zielwert, was aufgrund des hohen Investitionsbedarfes jedoch nachvollzieh-
bar ist.  
 

Aufgrund der positiven Erfahrungen aus den Vorjahren wird der Ertrag aus den Grundstückgewinn-
steuern um eine Mio. erhöht, was als realistisch angesehen werden kann. Auch bei den ordentli-

chen Steuern wird eine Ertragszunahme geplant. Zusätzlich werden die Kosten aus dem Finanz-
ausgleich tiefer geschätzt, da davon ausgegangen wird, dass das kantonale Mittel der Steuerkraft 
wachsen wird. Aus diesen Gründen startet das Budget mit einer starken Ertragsseite.  

 
Auch die Aufwandseite steigt an gegenüber dem Budget 24, jedoch nicht im gleichen Masse wie 

der Ertrag, was zum bereits erwähnten positiveren Resultat gegenüber dem Budget 24 führt. Die 
Aufwandsteigerung von 1.09 Mio. kommt hauptsächlich aus dem Sachaufwand, in welchem vor 
allem die Dienstleistungen Dritter, Beratungsleistungen und Mieten höher geplant werden. Wiede-

rum erhöht sich auch der Transferaufwand, so zum Beispiel die Besoldung der Lehrpersonen, wel-
che von der Gemeinde nur bedingt beeinflusst werden kann, jedoch bezahlt werden muss. Der üb-

rige Personalaufwand ist erfreulich stabil, was einerseits durch Stellenanpassungen sowie der An-
passung der Personalstruktur erreicht werden konnte.  
 

Ein negatives Budget sowie ein tiefer Cash Flow ist grundsätzlich nicht nachhaltig, die Rechnungs-
prüfungskommission anerkennt jedoch, dass in diesem Jahr einerseits gewisse Beratungs- und 

Projektkosten mit vielen Investitionen zusammenfallen, welche das Ergebnis negativ beeinflussen. 
Die steigenden Steuereinnahmen und vor allem der Anstieg der Grundstückgewinnsteuer, deren 

Ertrag vollumfänglich in der Gemeinde verbleibt, helfen momentan, die steigenden Kosten abzu-
mildern. Die Kosten müssen jedoch nach wie vor im Blick behalten werden und vor allem die mo-
mentan hohen Projekt- und Dienstleistungskosten sollen mittelfristig wieder reduziert werden. 

 
Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2024 so-

wie den Steuerfuss von 85 % zu genehmigen. 

3 Das Wesentliche in Kürze  

Das Defizit im Budget 2025 sinkt gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 1,94 Mio. auf 

CHF 3,55 Mio. Der Cashflow steigt dabei von CHF 3,03 Mio. im Vorjahresbudget auf CHF 5,12 
Mio. im vorliegenden Budget 2025. Dieser Wert liegt rund CHF 4 Mio. unter dem langfristigen Ziel-

wert von mindestens CHF 9 Mio. Cashflow gemäss finanzpolitischer Zielsetzung. Zahlreiche Pro-
jekte und Studien dürften mittelfristig wegfallen und den Haushalt so wieder entlasten. Das Budget 
2025 wird mit unverändertem Steuerfuss von 85 % zur Abnahme vorgelegt. 

 
Die ordentlichen Gemeindesteuern sind im Budget 2025 mit CHF 51,46 Mio. prognostiziert und 

übertreffen das Vorjahresbudget um CHF 2,34 Mio. Der positive Trend ist weiterhin ungebrochen. 
Die Zunahme der Steuererträge gegenüber dem Vorjahresbudget führt zu einem prognostizierten 
Anstieg der Ablieferung an den Finanzausgleich (Ressourcenausgleich) um 'lediglich' CHF 0,36 

Mio., was auf das starke erwartete Wachstum der Steuerkraft im ganzen Kanton zurück zu führen 
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ist. Netto verbleibt somit ein Ertragszuwachs von rund CHF 2 Mio. Der Ertrag aus Grundstückge-

winnsteuern wird aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre ein weiteres Mal angehoben und mit 
CHF 8 Mio. (Vorjahr CHF 7 Mio.) eingesetzt, was ein Ertragsplus von CHF 1 Mio. im Budget be-

deutet. 
 

Der Gesamt-Nettoaufwand aller Aufgabenbereiche steigt gegenüber dem Vorjahresbudget um 
CHF 1,09 Mio. Berücksichtigt man den darin enthaltenen Zuwachs der Abschreibungen 
(+ CHF 0,17 Mio.) und die Veränderung der Spezialfinanzierung (- CHF 0,11 Mio.), so ergibt sich 

ein effektives Ausgabenwachstum von netto CHF 1,03 Mio. 
 

Über alle Aufgabenbereiche gesehen bleibt der Personalaufwand bei rund CHF 17,66 Mio. kon-
stant, der Sachaufwand steigt um CHF 1,22 Mio. (+ 7,4 %) und der Transferaufwand um CHF 0,87 
Mio. (+ 2,2 %). Beim Personalaufwand führen Anpassungen im Stellenetat und Rotationsgewinne 

zu einer Entlastung. Beim Sachaufwand ist eine Zunahme der Dienstleistungen Dritter und der Be-
ratungsaufwendungen sowie der Mietaufwendungen zu beobachten. Beim Transferaufwand wach-

sen die Ablieferung in den Finanzausgleich und die Beiträge an den Kanton für die Besoldung der 
Lehrpersonen absolut gesehen am stärksten. 
 

Den Ausgaben für Investitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 15,33 Mio. stehen Einnahmen 
von CHF 2,03 Mio. gegenüber, was zu Nettoinvestitionen von CHF 13,30 Mio. (Vorjahr CHF 5,47 

Mio.) führt. Diese können durch den Cashflow von CHF 5,12 Mio. zu 38 % selbst finanziert wer-
den. Es resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von CHF 8,18 Mio. Die budgetierten Ausgaben für 
Investitionen im Finanzvermögen belaufen sich auf CHF 2,05 Mio. 

 
Ausgehend von einem Bilanzüberschuss von rund CHF 212 Mio. per Ende 2023 sinkt dieser ge-

mäss überarbeiteter Finanz- und Aufgabenplanung per Ende 2025 auf rund CHF 208 Mio. Das 
Nettovermögen sinkt im gleichen Zeitraum von CHF 89 Mio. auf etwa CHF 86 Mio.  

 
Der Gemeinderat hat sich für die laufende Legislatur ambitionierte Ziele gesetzt. Während sich die 
Arbeiten am Modul A im Generationenprojekt Looren dem Ende nähern, können nach dem zustim-

menden Beschluss der Stimmberechtigten im vergangenen Juni die Ausführungsplanung und an-
schliessend die Bauarbeiten am Bevölkerungsschutzgebäude in Angriff genommen werden. Be-

dingt durch die aktuellen Erfordernisse sind kurzfristig zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für 
asyl- und schutzsuchende Personen zu schaffen. Bei den Finanzliegenschaften werden dringende 
Instandstellungsarbeiten angegangen, beim Tiefbau zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht. 

Dies alles spiegelt sich in der Investitionsrechnung des Budgets.  
 

In der Erfolgsrechnung sind weiterhin die Spuren von diversen Projekten sicht- und spürbar. Unter 
anderem ist die Sanierung und Erweiterung der schulischen Infrastrukturen vorzubereiten und es 
sind weitere Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten. Gleichzeitig wird dem Unterhalt starke Be-

achtung geschenkt. Es wird davon ausgegangen, dass ein erheblicher Teil dieser ausserordentli-
chen Aufwendungen in den Folgejahren wegfallen. 

 
Der überarbeitete Finanz- und Aufgabenplan zeigt auf, dass die finanzpolitischen Zielsetzungen 
mittelfristig, d.h. zum Ende der fünfjährigen Planungsperiode, eingehalten werden können. Zum 

Ende der fünfzehnjährigen Langfristplanung können die finanzpolitischen Ziele ebenfalls eingehal-
ten werden, jedoch wird die Verschuldungsgrenze zeitweise deutlich überschritten. Schulpflege 

und Gemeinderat haben erste Entscheide zur Priorisierung der Investitionen getroffen und formell 
die Kapazitäten zur Bewältigung des grossen Investitionsbedarfs geschaffen. 

4 Erfolgsrechnung  

Steuererträge und Ressourcenabschöpfung  

Die politische Gemeinde hat ihren Steuerfuss mit dem Budget 2023 um zwei Prozentpunkte auf 

85 % gesenkt. Der Gemeinderat beantragt für das Budget 2025 einen unveränderten Steuerfuss 
von 85 %. 
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Aufgrund der guten Entwicklung können die Steuern des Rechnungsjahrs um CHF 0,85 Mio. höher 

eingesetzt werden, die Steuern aus früheren Jahren um CHF 1,00 Mio. höher. Die passiven Steu-
erausscheidungen (Mittelabfluss) werden um CHF 0,50 Mio. tiefer budgetiert, was insgesamt zu 

einer Zunahme der budgetierten Gemeindesteuerträge um CHF 2,35 Mio. führt. 
 

Gesamthaft erreichen die ordentlichen Gemeindesteuererträge im Budget 2025 den Betrag von 
CHF 51,46 Mio. Die Prognose übertrifft damit die Erträge aller Vorjahre. Die Zunahme der Steu-
ererträge gegenüber dem Vorjahresbudget um CHF 2,34 Mio. führt zu einem prognostizierten An-

stieg der Ablieferung an den Finanzausgleich (Ressourcenausgleich) um 'lediglich' CHF 0,36 Mio., 
was auf das starke erwartete Wachstum der Steuerkraft im ganzen Kanton zurück zu führen ist. 

Netto verbleibt somit ein Ertragszuwachs von rund CHF 2 Mio. Der Ertrag aus Grundstückgewinn-
steuern wird aufgrund der guten Ergebnisse der Vorjahre ein weiteres Mal angehoben. Mit dem 
eingesetzten Betrag von CHF 8 Mio. (Vorjahr CHF 7 Mio.) orientiert der Gemeinderat sich am Er-

gebnis 2023, was ein Ertragsplus von CHF 1 Mio. im Budget bedeutet.  
 

Entwicklung nach Sachgruppen  

Der Zusammenzug der Erfolgsrechnung nach Sachgruppen (Artengliederung) zeigt, dass der Per-
sonalaufwand gegenüber dem Vorjahresbudget unverändert bei CHF 17,66 Mio. zu liegen kommt. 

Die budgetierte Lohnentwicklung und der Teuerungsausgleich werden durch Anpassungen im 
Stellenetat, Rotationsgewinne und vereinzelte Verschiebungen in der Aufgabenerfüllung kompen-

siert.  
 
Der Sach- und übrige Betriebsaufwand steigt um rund CHF 1,22 Mio. oder 7,4 % auf CHF 17,61 

Mio. Am stärksten steigen hier die Ausgaben für Dienstleistungen Dritter, externe Beratungen und 
Studien sowie Mieten. 

 
Unter dem Transferaufwand werden die verschiedensten Mitteltransfers von der Gemeinde an an-

dere öffentliche Institutionen, private Unternehmen und Institutionen sowie Privathaushalte ver-
bucht. Der Aufwand steigt um CHF 0,87 Mio. oder 2,2 % auf CHF 41,12 Mio. Den grössten Einzel-
posten stellt mit CHF 0,36 Mio. der Anstieg der Ablieferung in den Finanzausgleich dar. Die Ent-

schädigungen und Beiträge an den Kanton erhöhen sich insbesondere aufgrund des Anstiegs der 
Lohnanteile für Lehrpersonen und für Vikariate um gesamthaft CHF 0,33 Mio. Unter den Beiträgen 

an Gemeinden und Zweckverbände sind Beiträge an die KESB und an die Sozialen Dienste Bezirk 
Uster zu finden, welche zusammen um CHF 0,17 Mio. ansteigen. Die Beiträge an den Kanton für 
ergänzende Hilfen zur Erziehung steigen um CHF 0,1 Mio. 

 
Das Gegenstück zum Transferaufwand bilden die Transfererträge. Diese steigen um CHF 0,63 

Mio. oder 5,8 % auf CHF 11,44 Mio. Die Gewinnbeteiligung der ZKB, die um CHF 0,22 höher ein-
gesetzt ist, sowie der Staatsbeitrag aus der Integrationspauschale, der um CHF 0,25 Mio. höher 
ausfällt, haben den grössten Anteil an diesem Zuwachs. 

 
Die planmässigen Abschreibungen inklusive Abschreibungen von Investitionsbeiträgen steigen um 

CHF 0,17 Mio. auf CHF 8,45 Mio. Es sind keine ausserplanmässigen Abschreibungen ins Budget 
aufgenommen. 
 

Entwicklung nach Aufgabenbereichen  

Die Auswertung der Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen (funktionale Gliederung) zeigt fol-

gendes Bild: Der Gesamt-Nettoaufwand in den zwei Aufgabenbereichen Gesundheit und Soziale 
Sicherheit stagniert, während im Bereich Umweltschutz und Raumordnung (- CHF 0,28 Mio.) der 
Aufwand sinkt und im Bereich Volkswirtschaft der Nettoertrag steigt (+ CHF 0,21 Mio.). 

 
Das Ergebnis in der Erfolgsrechnung wird durch den Anstieg des Nettoaufwands in den nachfol-

genden Bereichen belastet (Zunahme Nettoaufwand in Klammern): Allgemeine Verwaltung 
(+ CHF 0,38 Mio.), Öffentliche Ordnung und Sicherheit (+ CHF 0,23 Mio.), Bildung (+ CHF 0,48 

Mio.), Kultur, Sport und Freizeit (+ CHF 0,32 Mio.) sowie Verkehr und Nachrichtenübermittlung 
(+ CHF 0,19 Mio.). Die detaillierten Erläuterungen zur Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliede-
rung können dem Budgetbuch entnommen werden. 
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5 Investitionsrechnung  

Den Ausgaben für Investitionen im Verwaltungsvermögen von CHF 15,33 Mio. stehen Einnahmen 
von CHF 2,03 Mio. gegenüber, was zu Nettoinvestitionen von CHF 13,30 Mio. (Vorjahr CHF 5,47 

Mio.) führt. 
 

Die Arbeiten am Modul A im Generationenprojekt Looren kommen 2024 zum Abschluss. Im 
Budget 2025 sind keine Ausgaben mehr dazu aufgenommen. Im Anschluss an die erfolgte Sanie-
rung der Schulhaustrakte Ost und West sollen die Dächer dieser Bauten ebenfalls noch mit Photo-

voltaik-Anlagen ausgerüstet werden. Die Kreditbewilligung erfolgt gestützt auf Artikel 16 Absatz 2 
der Gemeindeordnung mit der Abnahme des Budgets 2025 (CHF 0,4 Mio. im Budget 2025, siehe 

unten). 
 
Nachdem die Stimmberechtigten im vergangenen Juni den Kredit für die Erstellung eines neuen 

Bevölkerungsschutzgebäudes bewilligt haben, können nun die Ausführungsplanung und anschlies-
send die Bauarbeiten in Angriff genommen werden (CHF 1,3 Mio.). Bedingt durch die aktuellen Er-

fordernisse sind kurzfristig zusätzliche Unterbringungsmöglichkeiten für asyl- und schutzsuchende 
Personen bereitzustellen. Zu diesem Zweck sind ein Ersatzneubau am Standort Tobelstrasse und 
die Erweiterung der Containeranlage am Standort Lohwis geplant (total CHF 2,35 Mio. im Budget 

2025). Der entsprechende Kredit muss durch die Stimmberechtigten bewilligt werden. Bei den Fi-
nanzliegenschaften werden zwischenzeitlich dringende Instandstellungsarbeiten angegangen, be-

vor dann die Investitionen in die schulische Infrastruktur in Angriff genommen werden (2026 ff.).  
 
Beim Tiefbau werden zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht: Im Bereich Gemeindestrassen 

sind Investitionen von rund CHF 3,19 Mio. eingestellt, bei der Wasserversorgung netto CHF 2,39 
Mio., bei der Abwasserbeseitigung netto CHF 1,45 Mio. und bei den Gewässerverbauungen 

CHF 3,16 Mio. 
 

Kredit gemäss Artikel 16 Absatz 2 der Gemeindeordnung  

Gemäss Art. 16 Abs. 2 der Gemeindeordnung Maur bewilligt die Gemeindeversammlung mit dem 
Budget neue einmalige Ausgaben bis CHF 600'000 und bis CHF 100'000 wiederkehrend für einen 

bestimmten Zweck. Die Kreditbewilligung erfolgt ohne besonderen Beschluss. Im Bericht zum 
Budget sind solche Kredite auszuweisen und zu begründen. 

 
Im Legislaturziel 2.2 des Gemeinderats ist die Förderung der Nutzung von erneuerbaren Energien 
verankert. Konkretisiert wird das Ziel durch die Planung und Realisierung von Photovoltaik-Anla-

gen auf kommunalen Gebäuden. Die neu sanierten Dächer der Schulhäuser Looren Ost und Loo-
ren West eignen sich hervorragend für den Betrieb von Photovoltaik-Anlagen. Das Projekt sieht die 

Erstellung von zwei Anlagen mit einer maximalen Leistung von 110.4 kWp vor. Im Hinblick auf 
diese beiden Anlagen wurde bereits beim Bau des Schulhauses Nord die Zuleitung auf das leis-
tungsstärkste Kabel verstärkt. Es wird von einem hohen Eigenverbrauch des produzierten Stroms 

auf der Schul- und Sportanlage ausgegangen. Der Gemeinderat rechnet mit Kosten von 
CHF 340'000 für den Erwerb und die Installation der Anlagen, im Budget 2025 ist in der Investiti-

onsrechnung ein Betrag von CHF 400'000 eingestellt (INV00353). Es ist mit einer guten Rendite 
der Gesamtanlage zu rechnen, selbst wenn sich die aktuell hohen Strompreise und Einspeisever-
gütungen halbieren würden.  

6 Finanzierung  

Die Gesamtinvestitionen von netto CHF 13,30 Mio. können durch den Cashflow von CHF 5,12 Mio. 

zu 38 % selbst finanziert werden. Im Budget 2025 resultiert ein Finanzierungsfehlbetrag von 
CHF 8,18 Mio. 

7 Bilanz  

Ausgehend von einem Bilanzüberschuss von rund CHF 212 Mio. per Ende 2023 sinkt dieser ge-
mäss überarbeiteter Finanz- und Aufgabenplanung per Ende 2025 auf rund CHF 207 Mio. Das 

Nettovermögen sinkt im gleichen Zeitraum auf etwa CHF 85 Mio. 
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8 Finanz - und Aufgabenplanung  

Der überarbeitete Finanz- und Aufgabenplan zeigt auf, dass die finanzpolitischen Zielsetzungen 
mittelfristig, d.h. zum Ende der fünfjährigen Planungsperiode, eingehalten werden können. Es ist 

dabei zu berücksichtigen, dass in der Prognose der Erfolgsrechnung ein Anstieg des Cashflows 
von rund CHF 5 Mio. im Budget 2025 auf rund CHF 7 Mio. im Planjahr 2026 eingesetzt ist, der u.a. 

im angenommenen Rückgang von Aufwandpositionen begründet liegt und auf einer positiven Ent-
wicklung der Steuererträge auf hohem Niveau fusst. Das Nettovermögen sinkt per Ende 2028 auf 
CHF 40 Mio. und befindet sich damit im Zielkorridor von CHF 10 bis 50 Mio. Die langfristige Ver-

schuldung steigt per Ende 2028 auf CHF 19 Mio.  
 

In der Langfristplanung ist auch weiterhin das Cashflowziel von CHF 9 Mio. jährlich eingesetzt. Der 
Gemeinderat hat im Rahmen seiner Beratungen die Limite für die maximale Verschuldung von 
CHF 45 auf 50 Mio. heraufgesetzt. Dadurch können zum Ende der fünfzehnjährigen Planungsperi-

ode trotz eines überdurchschnittlichen Investitionsvolumens von rund CHF 200 Mio. im Verwal-
tungsvermögen und CHF 15 Mio. im Finanzvermögen die finanzpolitischen Ziele eingehalten wer-

den.  
 
Schulpflege und Gemeinderat haben erste Entscheide zur Priorisierung der Investitionen getroffen 

und formell die Kapazitäten zur Bewältigung des grossen Investitionsbedarfs geschaffen. Im 
Budgetjahr 2025 werden weitere Entscheidungsgrundlagen erarbeitet und die Investitionsvorhaben 

werden fortlaufend konkretisiert. Ist ein Projekt abstimmungsreif, wird es den Stimmberechtigten im 
Rahmen der Kompetenzordnung vorgelegt. Mit einem schrittweisen Vorgehen kann so über die 
Sanierung und Erweiterung der Gemeindeinfrastruktur demokratisch entschieden und der geplante 

Vermögensabbau verantwortungsvoll gesteuert werden. 

9 Schlusswort des Gemeinderats  

Für die Festsetzung des Budgets ist gemäss Artikel 16 Absatz 1 Ziffer 1 der Gemeindeordnung die 
Gemeindeversammlung zuständig. Der Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten, das 

Budget 2025 mit einem Steuerfuss von 85 % (bisher 85 %) zu genehmigen. 
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10 Budget 2025 in Grafike n 

Steuern des Rechnungsjahrs (87 % ab 2014, 85 % ab 2023) 

 
 

Steuern früherer Jahre  

 
 

Total Gemeindesteuern ï Abschöpfung Finanzausgleich ï Nettosteuerertrag  

 
 

Grundstückgewinnsteuern  

 
R Rechnung / B Budget / H Hochrechnung 
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Nettoaufwand Hauptaufgabenbereiche  

 
Nettoaufwand Aufgabenbereiche Bildung  
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